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Senatsverwaltung fur Gesundheit Berlin, den 12. Méarz 2013
und Soziales Telefon: (928) 21 88
-11A13 -

Konzept

zur

gesamtstadtischen Unterbringungssteuerung in Berlin - mit 3 Anlagen -

Berichterstatter: Senator Czaja

I. Hintergrund / Anlass

Unter TOP 8 B der RdB-Sitzung am 17. November 2011 wurde die Verfahrensweise der fir
Soziales zusténdigen Senatsverwaltung bei der Zuweisung von Flichtlingen an bezirkliche
Gemeinschaftsunterkinfte kritisiert.

Um den seitens der Bezirke vorgebrachten Anliegen bestmdglich zu entsprechen, strebt die
fir Soziales zustdndige Senatsverwaltung in Abstimmung mit der beim Landesamt fir Ge-
sundheit und Soziales (LAGeSo0) angesiedelten Berliner Unterbringungsleitstelle (BUL) eine
einvernehmlich mit den Bezirken zu vereinbarende Verfahrensweise bei der kiinftigen Ak-
quise zusatzlicher Belegungskapazitaten an, um eine gesamtstadtisch ausgewogene Unter-
bringung von Asylbegehrenden in Gemeinschaftsunterkiinften (GU) zu ermdglichen.
Hierdurch sollen die bisher Uberproportional betroffenen Bezirke entlastet werden und eine
unter Berlcksichtigung der faktischen Rahmenbedingungen moglichst gleichméaRige
Verteilung von Unterbringungskapazitaten innerhalb des gesamten Stadtgebietes ermdglicht
werden.

Die nachfolgenden Uberlegungen sollen als Orientierungsmarken fiir die kiinftige Bele-
gungssteuerung durch die BUL dienen und zielen auf eine gleichmaRigere Verteilung der in
Gemeinschafts- und in Aufnahmeunterkinften unterzubringenden Fliichtlinge auf die Berliner
Bezirke ab. Sie verstehen sich nicht als abschlieende Ldsung, sondern als im Dialog mit
den Bezirksverwaltungen modifizierbares konzeptionelles Gertst fur den weiteren behorden-
Ubergreifenden Abstimmungsprozess.

Dazu werden zunéchst summarisch die Ausgangslage und die voraussichtliche Entwicklung
des Unterbringungsbedarfes umrissen. Danach werden zwei Zielgré3en vorgeschlagen, an
denen sich kinftig Gber einen Soll-Ist-Vergleich die AkquisemafRhahmen der BUL ausrichten
sollen. Abschliel3end werden ergdnzende Empfehlungen fur die Zusammenarbeit zwischen
den Bezirken und dem LAGeSo formuliert.

Der RdB hat dem nachfolgend ausgefiihrten, von der SenGesSoz hierzu erarbeiteten Kon-
zept nach vorheriger Behandlung im zustdndigen Fachausschuss in der Sitzung am
06.12.2012 grundsatzlich zugestimmt, jedoch die Erganzung um zusatzliche Aspekte wie
insbesondere die finanzielle Absicherung der mit der Umsetzung einher gehenden bezirkli-
chen Aufwendungen und die schulische Betreuung der Flichtlingskinder geltend gemacht.
Dartber hinaus sollten auch die fir die Unterbringung von wohnungslosen Personen ge-
nutzten Platze aus dem Kontingent der BUL einbezogen werden. In der vorliegenden Fas-
sung sind samtliche vom RdB beschlossenen Erganzungen berticksichtigt worden, wobei
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nach MaRRgabe der fachlichen Zustandigkeit zusatzlich Stellungnahmen weiterer Senatsver-
waltungen eingeholt und ausgewertet wurden.

Il. Ausgangslage und Rahmenbedingungen

II.1 Rechtsgrundlagen

Asylbegehrende haben nach 88 1 ff Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) einen Rechts-
anspruch auf die Gewahrung von Grundleistungen, zu denen gemaf § 3 AsylbLG auch der

notwendige Bedarf an Unterkunft gehort.

Fir die Tatigkeit des LAGeSo im Bereich der Unterbringung von Leistungsberechtigten nach
dem AsylbLG sind drei Rechtsgrundlagen beachtlich:

1. Nr. 14 Abs. 16 ZustKat AZG (i.V.m. mit dem LAGeSo-Errichtungsgesetz);
2. Nr. 32 Abs. 1 ZustKat Ord (dito);

3. AV ZustAsylbLG i.d.F. v. 24.05.2012

Il. 2 Formen der Unterbringung
Die Unterbringung der Asylbegehrenden kann grundséatzlich in vier verschiedenen Formen
erfolgen:
e Erstaufnahme
e Vertragsgebundene Gemeinschaftsunterkunft (GU)
e Vertragsfreie Einrichtungen (Kapazitaten in Gebauden, die nicht ausschlieflich
durch das LAGeSo genutzt werden oder bei denen eine feste Vertragsbindung

nicht moglich war.)

e Privater Wohnraum (bleibt im Folgenden unbericksichtigt)

Il. 3. Bedarfsentwicklung und Prognose

a) Unterbringung von Flichtlingen und Asylbegehrenden durch das LAGeSo in Gemein-
schafts- und Aufnahmeunterkinften (gem. AsylViG)

Der Anlage 1 kann die Verteilung der Unterkinfte und der Asylbewerber auf die einzelnen
Bezirke zum 01.01.2013 entnommen werden.

Die Zuzugszahlen bei den in Deutschland um Asyl nachsuchenden Personen sind in den
zuriickliegenden drei Jahren kontinuierlich gestiegen, wobei eine besonders starke Erhéhung
in den Jahren 2009 und 2010 zu beobachten war. Neben weltpolitischen Ereignissen diirfte
die Einfihrung der visafreien Einreise in die Europaische Union, welche zum 19.12.2009 fir
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Burgerinnen und Birger aus Mazedonien, Montenegro und Serbien bzw. zum 15.12.2012 fr
Personen aus Bosnien und Herzegowina sowie Albanien ermdéglicht wurde, maRgebend zu
dieser Entwicklung beigetragen haben.

Das Antragsaufkommen hat sich in der zweiten Jahreshalfte 2012 noch einmal erheblich
gesteigert, nachdem das Bundesverfassungsgericht am 18. Juli die Grundleistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) fir verfassungswidrig erklart hat und eine
Ubergangsregelung in Kraft gesetzt hat, nach der Asylbegehrende rund ein Drittel hohere
Geldleistungen erhalten. Seither war bundesweit ein verstarkter Zustrom vor allem aus Ser-
bien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien zu verzeichnen.

Bundesweit sind 2012 rd. 65.000 Asylerstantrage gestellt worden, das sind rd. 40 Prozent
mehr als im Vorjahr. Hinzu kamen rd. 13.000 Folgeantréage.

In Berlin haben 2012 rd. 9.500 Asylbegehrende vorgesprochen, bezogen auf die ca. 5.500
Vorsprachen im Vorjahr ist das eine Steigerung um mehr als 70 Prozent. Der Gesamtzugang
nach Berlin belief sich auf ca. 3.500 Personen, das sind etwa 1.200 Personen, entsprechend
rd. 50 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Hauptherkunftslander der 2012 in Berlin
vorsprechenden Personen waren — neben der Russischen Foderation - Serbien sowie
Bosnien und Herzegowina; auf diese drei Staaten entfielen mit ca. 1.900 Personen rd. 55
Prozent aller 2012 in Berlin aufgenommenen Asylbewerberinnen und —bewerber.

Auch wenn die Antragszahlen von Personen aus den Westbalkanstaaten im November und
Dezember 2012 eine stark riicklaufige Tendenz aufwiesen, ist auch weiterhin von einem an-
haltend starken Asylantragsaufkommen und unverdndert hohem Bedarf an Unterbringungs-
platzen auszugehen. Das Bundesamt fur Migration und Flichtlinge (BAMF) rechnet ausweis-
lich des Prognoseschreibens vom 01.02.2013 fir das erste Halbjahr 2013 mit einem bun-
desweiten Zuzug von 5.500 bis 7.000 Personen monatlich, was fir Berlin — bei einer Auf-
nahmequote von derzeit 5,07 Prozent — eine monatliche Aufnahme von bis zu 350 nach Ber-
lin verteilten Personen bedeutet.

Der Anstieg des Unterbringungsbedarfs ist allerdings nicht mit dem Anstieg der Zugangs-
zahlen gleichzusetzen, da die Dauer des Verbleibs der untergebrachten Personen in den
Gemeinschaftsunterkiinften zu berticksichtigen ist. Diese Verweildauer ist individuell sehr
unterschiedlich und nicht sicher planbar, weil von diversen Einflissen abhangig (Aufenthalts-
status, Wohnungsbezug, freiwillige Ausreise, Rickfiihrungen usw.).

Das Prognosemodell, mit dem die BUL arbeitet, geht unter der Pramisse unverédnderter
rechtlicher und faktischer Rahmenbedingungen bis zum Jahresbeginn 2014 von einem Be-
darf von 6.800 Platzen aus (Anlage 2). Dieser Bedarf bezieht sich auf die in Erstaufnahme-
und vertragsgebundenen Gemeinschaftsunterkinften insgesamt verfigbaren Platze; im
Rahmen der Notakquise voribergehend genutzte Mischunterklnfte bleiben unbertcksichtigt.

b) Unterbringung von Flichtlingen/Asylbegehrenden durch die Bezirke in vertragsfreien Un-
terkiinften

Es existieren fir diese Personengruppe keine statistisch belastbaren Zahlen. In der Bu-
chungssoftware der BUL wurden sie in der Vergangenheit der Gruppe der wohnungslosen
Auslénder zugerechnet.

Auf Grund der angespannten Belegungssituation in den vertragsfreien Unterkinften finden
seit Mitte 2010 grundsatzlich keine Verlegungen dieser Personengruppe mehr aus GU des
LAGeSo in vertragsfreie Unterkiinfte statt, ihre Anzahl wird sich also kontinuierlich verrin-
gern. Sofern dennoch Pléatze in vertragsfreien Unterkinften im Ausnahmefall auf Grund von
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Kapazitatsengpassen in GU belegt werden mussen, erfolgt dies stets in Abstimmung mit
dem zustandigen Bezirksamt.

¢) Unterbringung wohnungsloser Deutscher und Auslander durch die Bezirke in
vertragsfreien Unterkiinften

Bereits seit 2009 ist eine stetige Steigerung des Bedarfs an Unterbringungsplétzen fir woh-
nungslose Menschen zu verzeichnen. Eine mafl3gebende Ursache fir diese Entwicklung ist
in der anwachsenden durchschnittlichen Verweildauer dieser Personen in den GU auszu-
machen, die zu einer Verknappung des Angebots an freien Platzen fuhrt. Zurlckzufihren ist
die langere Verweildauer auf das (zu) geringe Angebot an preiswertem Wohnraum insbe-
sondere fir Einpersonen-Haushalte, da rd. 9 von 10 wohnungslosen Menschen alleinste-
hend sind.

Es gibt aufgrund der weiterhin ungebrochenen Attraktivitat Berlins als europaischer Metro-
pole und eines immer enger werdenden Wohnungsmarktes im preisgiinstigen Segment
zudem keine Anhaltspunkte daflir, dass die Unterbringung auslandischer Wohnungsloser
ricklaufig ausfallen wird. Aussagen Uber die Starke des Anstieges kdnnen nicht getroffen
werden.

Da ungeachtet der beabsichtigten wohnungspolitischen Anstrengungen des Senats nicht von
einer kurzfristigen Entspannung auf dem Wohnungsmarkt auszugehen ist, muss fur diese
Personengruppen auch weiterhin mit einer starken Nachfrage an Unterkunftsplatzen gerech-
net werden.

Ausweislich der Daten der Buchungssoftware der BUL sind in vertragsfreien Einrichtungen
mit Stand 01.01.2013 5.107 wohnungslose Deutsche und Auslander untergebracht. Die
Verteilung auf die Bezirke kann der Anlage 3 entnommen werden.

I1.4. Kriterien fur eine gesamtstadtisch orientierte Kapazitatssteuerung

Die Auswahl von favorisierten Standorten flr die Inbetriebnahme neuer Gemeinschaftsunter-
kiinfte soll unter folgenden Préamissen erfolgen:

e Die entsprechende Anwendung des sog. Kodnigsteiner Schlissels, der gem. 8§ 45
AsylIVfG fir die Aufnahme von Asylbegehrenden in den Bundeslandern gilt, scheidet
aus, da dieser Schlissel auf der Bevolkerungszahl und dem Steueraufkommen be-
ruht und Bezirke Uber keine eigene Steuerhoheit verflgen.

e Vielmehr soll die Verteilung von Unterbringungskapazitaten innerhalb des Stadtge-
biets nach einem moglichst einfachen, transparenten und validen System erfolgen.

e Der Anteil auslandischer Personen an der Wohnbevdlkerung des Bezirks eignet sich
hierfur nicht, da die in Berlin lebende Gruppe der Auslanderinnen und Auslander zu
inhomogen ist, um bei der Unterbringung von Asylbegehrenden und Flichtlingen be-
ricksichtigt werden zu kdnnen; so stammt etwa ein Drittel der in Berlin mit auslandi-
scher Staatsangehdrigkeit genmeldeten Personen aus anderen Mitgliedstaaten der
Europaischen Union und knapp 25 Prozent sind turkischer Herkunft. Bereits ange-
sichts dieser Gegebenheiten ware es verfehlt, pauschal den Auslanderanteil an der
Wohnbevdlkerung als Richtwert flr die Verteilung von Unterbringungskapazitéaten fur
Asylbegehrende und Flichtlinge heranzuziehen.
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Vor diesem Hintergrund erscheint es — als erster konzeptioneller und ggf. erweiterbarer An-
satz - sachgerecht, bei der Festlegung von bezirklichen Soll-Werten fir die Anzahl der Un-
terbringungsplatze allein auf die Bevdlkerungszahl abzustellen.

Bei der Standortwahl besteht allerdings die zwischen Haupt- und den Bezirksverwaltungen
einvernehmliche Zielsetzung, besondere soziale Problemlagen in den Bezirken soweit wie
maglich zu bericksichtigen. Zwar ist diese MalRgabe durch das LAGeSo nicht operationali-
sierbar, im Rahmen einer engen Abstimmung zwischen den Bezirken und dem LAGeSo
konnen die Bezirke jedoch im Einzelfall darauf hinwirken, dass soziale Problemlagen be-
ricksichtigt werden und gemeinsame Strategien entwickelt werden, um die Problemlagen
Uberwinden zu kénnen. Auf die pauschale Ablehnungen von Standortvorschlagen aufgrund
sozialer Problemlagen sollte jedoch grundséatzlich verzichtet werden, so lange ein dringlicher
Bedarf an der Schaffung zusatzlicher Kapazitaten besteht. Zur Gewéhrleistung eines trans-
parenten Entscheidungsprozesses soll die Darstellung der Problemlagen durch den jeweili-
gen Bezirk in Schriftform erfolgen.

Ferner beriicksichtigt das LAGeSo bei der Inbetriebnahme neuer Gemeinschaftsunterkiinfte
die Erkenntnis, dass die Bevorzugung von kleineren gegeniiber gréf3eren Einrichtungen zur
Erleichterung von integrationsférdernden MaRhahmen beitragen kann. Allerdings muss bei
der Kapazitatsbhemessung auch das Ziel der wirtschaftlichen Betriebsfiihrung beachtet wer-
den. Zudem setzt auch die Nutzung kleinerer Objekte die aktive Unterstiitzung durch die
Bezirksverwaltung durch Benennung und Uberlassung geeigneter Immobilien fiir die Unter-
bringung von Asylbegehrenden und Flichtlingen voraus.

Il. 5. Vorschlage fir eine gesamtstadtische Verteilung

a) Methodik

Die sich derzeit abzeichnende Bedarfslicke zwischen gesicherter und angestrebter Gesamt-
kapazitat kann nur durch die Inbetriebnahme zusatzlicher Einrichtungen gedeckt werden.

Fur die Verteilung dieser Sollkapazitat auf die Bezirke wird vorgeschlagen, zwei Zielgrol3en
zu bilden:

ZielgroRRe 1 := Sollkapazitat bei paritatischer Verteilung im Verhaltnis zur Bevilkerungszahl
ZielgroRe 2 := Kapazitatsobergrenze im Bezirk

Die ZielgréRe 1 stellt einen Wert dar, dem sich anzunahern Ziel und Aufgabe der Akquiseta-
tigkeit der BUL Uber einen langeren Zeitraum sein muss.

Auf Grund der unterschiedlichen Kapazitdten der zur Nutzung geeigneten Immobilien sind
jedoch in gewissem Umfang Soll-Ist-Abweichungen unvermeidbar. Durch eine einzige neue
zusatzliche Einrichtung kann z.B. die angestrebte Platzzahl schnell Uberschritten werden.
Auch ist denkbar, dass der BUL nicht in allen Bezirken unter bau- und stadtplanungsrechtli-
chen Gesichtspunkten geeignete Immobilien zur Verfiigung stehen.

Um diesen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, wird eine weitere ZielgréRe 2 definiert, wel-
che die einzukalkulierende Abweichung von der Gleichverteilung (= Zielgréf3e 1) bertcksich-
tigt. Sie richtet sich aus rein pragmatischen Griinden an der Anzahl der Unterkunftsplatze in
den Bezirken aus, in denen zum jetzigen Zeitpunkt anteilmafig die meisten Flichtlinge und
Asylbewerber durch das LAGeSo untergebracht werden und betrdgt den zweifachen Wert
der Zielgrole 1.
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Auf der Grundlage dieser Uberlegungen ergibt sich das folgende Verfahren:

Die BUL muss vorrangig versuchen, die ZielgréR3e 1 zu erreichen; die Zielgrof3e 2 stellt eine
Beschaffungsobergrenze dar. Die Bezirke sind gehalten, bis zum Erreichen der Zielgré3e 2
alle Genehmigungsverfahren aktiv zu unterstiitzen. Die BUL informiert die von den Bezirken
genannten Ansprechpartner laufend tiber neu eingegangene Angebote.

Abweichungen davon waren zu begrinden.
b) Ermittlung der bezirklichen Soll-Ist-Abweichung

Berticksichtigt wird die Unterbringung von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG sowie
deutschen und auslandischen Wohnungslosen mit Platzen aus dem BUL-Kontingent.

Der Soll-Ist-Vergleich bezieht sich auf den Zeitraum von 01.01.2013 bis zum 01.01.2014 und
stellt die langerfristig vorhandenen Unterbringungskapazitdten am Beginn dieses Zeitraums
den angestrebten Kapazitdten zu dessen Ende gegeniber.

Das LAGeSo legt zwecks Gewahrleistung ausreichender Ressourcen eine landesweite Soll-
Kapazitat von 6.800 Platzen fur Berechtigte nach dem AsylbLG zum 01.01.2014 zu Grunde
(siehe Anlagen 2, 3). Hinzu kommen die Belegungszahlen der bezirklichen Obdachlosenun-
terkinfte aus dem BUL-Kontingent (siehe Anlage 3), fir deren Genehmigung und Belegung
die Bezirke zustandig sind. Daraus resultiert als kumulierte Zielgrof3e 1:

6.800 Platze fur Berechtigte n. d. AsylbLG
+ 5.107 Platze fur wohnungslose Personen aus dem BUL-Kontingent

11.907 Platze = angestrebte landesweite Soll-Kapazitat zum 01.01.2014

Wie aus dem Vergleich der zu Beginn des Auswertungszeitraums vorhandenen Kapazitaten
mit dem zum Ende dieses Zeitraums angestrebten, auf die Bezirke anteilig entfallenden Ka-
pazitaten (siehe Anlage 3) hervorgeht, strebt die BUL vorrangig die Suche nach Unterkiinften
in den folgenden Bezirken an:

Steglitz-Zehlendorf (minus 804)

Pankow (minus 658)

Reinickendorf (minus 577)

Neukdlln (minus 457)
Treptow-Kdpenick (minus 409)
Charlottenburg-Wilmersdorf (minus 333)
Friedrichshain-Kreuzberg (minus 273)
Spandau (minus 210)

Bei diesem Soll-Ist-Vergleich ist zu beachten, dass in die zum Stichtag 01.01.2013 in den
Bezirken vorgehaltene Kapazitat die vom LAGeSo belegten vertragsfreien Einrichtungen,
nicht aber Notunterkiinfte einbezogen worden sind, da diese die im Regelfall nur voriberge-
hend genutzt werden.
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I1.6. Fortschreibung des Soll-Ist-Vergleichs

Die vorstehend beschriebene Verfahrensweise bei der sich als notwendig erweisenden Be-
schaffung zusatzlicher Unterbringungskapazitaten dient als Planungsinstrument fur die vom
LAGeSo zu treffende Standortauswahl bei der Akquise neuer Gemeinschaftsunterkinfte. Es
ist beabsichtigt, in Ubereinstimmung mit dem Petitum des RdB die Aktualisierung des Soll-
Ist-Vergleichs grundsatzlich einmal jahrlich, jeweils zum 01. Januar vorzunehmen; da diese
Aktualisierung einen erheblichen Arbeitsaufwand bei der BUL erfordert und sich als verhalt-
nismafig darstellen muss, ist eine Aktualisierung in kirzeren Zeitintervallen nur dann gebo-
ten, wenn grolRere Veranderungen der Rahmenbedingungen dies unbedingt erforderlich er-
scheinen lassen.

lll. Begleitende MalRnahmen
I1I.1 Umsetzung der Schulpflicht

Fur die Beschulung von Kindern und Jugendlichen in der Berliner Schule ist weder die ethni-
sche Zugehdorigkeit noch der aufenthaltsrechtliche Status von Belang. Wer nicht der Schul-
pflicht unterliegt, hat ein Recht auf Bildung gem. § 2 Schulgesetz fiir das Land Berlin. Dies
trifft auch auf die Kinder in Asylbewerber- und Fluchtlingsfamilien zu.

Die Art und Weise der Beschulung ist in dem ,Leitfaden zur schulischen Integration von neu
zugewanderten Kindern und Jugendlichen® erlautert, welcher auf der online-Prasenz der
Senatsverwaltung fur Bildung, Jugend und Wissenschaft unter dem URL

http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bil-
dung/foerderung/sprachfoerderung/leitfaden schulische integration.pdf?start&ts=135584034
9&file=leitfaden schulische integration.pdf

veroffentlicht ist.

Im Schuljahr 2012/13 werden folgende MaRnahmen fortgesetzt und gem. Bedarf verandert:

e Die besondere Klassenart ,Lerngruppe fiir Neuzugange ohne Deutschkenntnisse®,
monatliche Datenerhebung;

e Lehr- und Lernmaterial fir Deutscherwerb und ggf. Alphabetisierung;
e Ferienschul-Angebote;
e Qualifizierung von Lehrkraften fir den Unterricht in Lerngruppen fir Neuzugéange;

e Projekt Alphabetisierung.

I1.2 Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Freizeitbereich

Im Bereich der Jugendarbeit werden keine Projekte gefordert, die ausschliel3lich auf die For-
derung von minderjahrigen Flichtlingen und Asylsuchenden zielen. GemaR § 11 SGB VIlI
sind fur alle jungen Menschen (im Alter von 6 - 27 Jahren) entsprechende Angebote zur For-
derung der Entwicklung zur Verfligung zu stellen. Die durch die Bezirke und durch das Land
geforderten Dienste und Einrichtungen der Jugendarbeit beinhalten grundséatzlich auch In-
tegrationsziele. Auf Bezirks- und Landesebene sind vielfaltige Informationen zu Angeboten
der Kinder- und Jugendarbeit vorhanden, die sich an alle Kinder und Jugendlichen wenden.
Einen Uberblick gibt die Online-Plattform www.jugendnetz-berlin.de. PAdagogischen
Fachkréften in Jugendhilfe und in Schulen kommt fur die Wahrnehmung dieser Angebote
durch minderjahrige Flichtlinge und Asylsuchende die Rolle von Multiplikatorinnen und Mul-
tiplikatoren zu.
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111.3 Gesundheitliche Versorgung

Wie bereits in der RdB-Sitzung am 06.12.2012 von der Senatsverwaltung fur Finanzen zu
Protokoll gegeben wurde, werden die fir den Personenkreis der Asylbegehrenden und
Flichtlinge entstehenden Impfkosten vom Landesamt fir Gesundheit und Soziales Uber-
nommen.

Im Ubrigen richten sich die medizinischen Leistungen nach den Bestimmungen des Asylbe-
werberleistungsgesetzes (AsylbLG).

IV. Finanzausstattung

Die Aufwendungen fiur die Kosten der Unterkunft und die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt
fur Berechtigte nach dem AsylbLG werden den Bezirken Uber den so genannten Z-Teil zur
Verfigung gestellt, d.h. mit der Basiskorrektur am Jahresende wird die Zuweisung an die
Hohe der tatsadchlichen Ausgaben angepasst. Mehraufwendungen, die den Bezirken durch
Schulerzahlsteigerungen entstehen (vgl. Tz. 1.1), werden ihnen im Zuge der
Nachbudgetierung ausgeglichen.

Daruber hinaus haben die Bezirke zum Ausgleich etwaiger unerwartet grofRer finanzieller
Risiken grundsatzlich die Moglichkeit, fir einzelne Sachverhalte einen begriindeten Antrag
auf Basiskorrektur zu stellen.

Mario Czaja



Anlage 1

Unterbringung Fliichtlinge - Kapazitat der Unterkiinfte gem. Absprache mit den Bezirken

Landesamt fur Gesundheit und Soziales - Berliner Unterbringungsleitstelle

LaGeso ¢ 3

01.01.2013 9:00 Uhr

Art der Einrichtung Bezirk StraBe Betreiber aktuelle Kapazitat * | Belegung | Auslastung

Laufzeit

Aufnahmeeinrichtung AE Spandau Motardstr. 101a Arbeiterwohlfahrt (AWO) 31.12.13 400 446 112%
Lichtenberg Rhinstr. 125-127 Arbeiterwohlfahrt (AWO) 31.01.17 350 339 97%

Gemeinschaftsunterkiinfte GU Chlbg-Wilm Brandenburgische Str. 74 DIMO Wehner 30.11.13 160 190 119%
Frh-Krzbg Zeughofstr. 12-15 Diakonisches Werk 31.03.13 147 140 95%
Lichtenberg Degnerstr. 82 PRISOD GmbH 31.08.13 310 292 94%
Temp-Schbg Trachenbergring 71-83 Internationaler Bund (1B) 30.04.13 176 175 99%
Trep-Kdp Kdpenicker Landstr. 280 Arbeiterwohlfahrt (AWQ) 30.04.13 250 248 99%
Chlbg-Wilm Rognitzstr. 8 PeWoBe GmbH 31.07.13 240 216 90%
Marz-Hell Otto-Rosenberg-Str. 4-10 Neustart Berlin GmbH 31.03.13 140 137 98%
Pankow Falkenberger Str. 151-154 PRISOD GmbH 30.09.13 95 99 104%
Mitte Schoéneberger Ufer 75-77 PeWoBe GmbH 24.10.13 285 282 99%
Temp-Schbg Marienfelder Allee 66-80 Internationaler Bund (1B) 31.12.14 600 591 99%
Mitte Lehrter Str. 67 Berliner Stadtmission ** 30.06.13 48 48 100%
Frh-Krzbg Stallschreiberstr.12 PRISOD GmbH noch offen 198 171 86%
Chlbg-Wilm Wilmersdorfer Str. 67 PeWoBe GmbH 31.12.13 150 144 96%

vertragsfreie Unterkiinfte Marz-Hell Hellersdorfer Weg 33 B BWV GmbH ohne 30 45 150%
Lichtenberg Werneuchener StraBe 19 Werneuchener StraBe GmbH ohne 346 386 112%
Neukélin LahnstraBe 56 PeWoBe GmbH ohne 35 35 100%

Unterk. unbegl. Minderjahrige Stegl-Zehld WupperstaBe 17 FSD laufend 40 53 133%

Summe/Auslastung 4.000 4.037 101%

Notunterkiinfte Spandau Askanierring 71a-71b AWO 31.03.13 200 186 93%
Lichtenberg Max-Brunnow-StraBe 2-4 PRISOD 31.03.13 150 147 98%
Pankow StraBburger StraBBe 56 PRISOD 31.03.13 200 180 90%
Mitte TurmstraBBe 22 GIERSO 31.01.13 265 247 93%
Trep-Kdp Wassersportallee 56-58 PeWoBe GmbH 31.03.13 121 118 98%
Rdf Im Erpelgrund 11-17 ASB offen 130 65 50%
Pankow Storkower Str. 143 DRK offen 20 0 0%
Mitte Levetzowstr. 3-5 DRK offen 100 0 0%
Stegl-Zehld Kirchblick 5-7 Internationaler Bund (1B) 31.03.13 60 61 102%

Summe Notunterkiinfte 1.246 1.004
Summe aller Unterkiinfte 5.246 5.041

* Die Kapazitatsangabe entsprechen den mit den Bezirken abgesprochenen Kapazitatsobergrenzen oder der aktuell méglichen Belegungsobergrenze. Nicht erfasst werden temorare Unterbringungen in Hostels

** In der GU Lehrter StraBe sind Platze aufgrund von Sonderbelegung (&rztl. Attest u.a.) blockiert, die maximal mogliche Kapazitat liegt bei 56 Personen.
Mail: Unterbringungsleitstelle@lageso.berlin.de

StarmT 080220 1S
Seite: 1




Personen

LaGeso €

Belegung und Jahresprognose aller Unterkiinfte des LAGeSo
Stand 01.01.2013
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Die Prognose wird auf Grundlage der Vorjahresntwicklung und evtl. bereits erkennbarer aktueller Trends erstellt.
Zielkapazitat: Diese Kapazizat wird von der BUL angestrebt, um eine reibungslose Verlegung aus den Aufnahmeunterkinften unter Bertcksichtigung der Familienstruktur der Fliichtlinge sicher stellen zu kénnen.
Quelle: BUL-Statistik Unterbringung Fliichtlinge - Tagesmeldung, Kapazitdten gem. Vereinbarung mit Betreibern; Mail: Unterbringungsleitstelle@lageso.berlin.de




Anlage 3

Stand 01.01.2013

Kapazitaten flr Asylbewerber und Fliichtlinge in Berlin

LAGeso ¢ 3

Soll-Ist-Vergleich nach Bevélkerungsanteil unter Berilicksichtigung der Kapazitaten der bezirklichen Unterkiinfte

Kapazitat der Gemeinschaftsunterkiinfte und der Aufnahmeeinrichtungen des LAGeSo 3.960 Betten

ZielgroBe 1 der LAGeSo Unterkiinfte ohne Berlicksichtigung der bezirklichen Unterkiinfte 6.800 belegte Betten gemans Punkt II. 5

Belegung/Kapazitat der bezirklichen Unterklnfte 5.107 belegte Betten

ZielgroBe 1 — unter Beriicksichtigung der bezirklichen Unterklinfte 11.907 belegte Betten

ZielgroBe 2 der LAGeSo Unterkiinfte ohne Berlicksichtigung der bezirklichen Unterkiinfte 13.600 belegte Betten gemans Punkt II. 5

Belegung/Kapazitat der bezirklichen Unterkinfte 5.107 belegte Betten

ZielgroBe 2 — unter Beriicksichtigung der bezirklichen Unterklnfte 18.707 belegte Betten

1 2 3 4 5 6 7 8 9
. Bevolkerungs-| Kapazitat Unterkiinfte BeIegung/K:a pazitat | Belegung/Kapazitat . . Abweichung |, . Abweichung

Bezirke anteil LAGeSo der bezirkl. aller ZielgroBe 1 (Sp5-Sp6) ZielgroBe 2 (Sp5-Sp8)
Unterkiinfte Unterkiinfte po-Sp po-5p

Charlottenburg-Wilmersdorf 9,25% 550 218 768 1.101 -333 1.730 -962

Friedrichshain-Kreuzberg 7,85% 345 317 662 935 -273 1.468 -806

Lichtenberg 7,58% 1.006 628 1.634 902 732 1.417 217

Marzahn-Hellersdorf 7,23% 170 758 928 860 68 1.352 -424

Mitte 9,74% 333 878 1.211 1.159 52 1.822 -611

Neukélin 9,11% 35 593 628 1.085 -457 1.704 -1.076

Pankow 10,76% 95 528 623 1.281 -658 2.013 -1.390

Reinickendorf 6,98% 0 254 254 831 -577 1.306 -1.052

Spandau 6,53% 400 168 568 778 -210 1.222 -654

Steglitz-Zehlendorf *** 8,48% 0 206 206 1.010 -804 1.586 -1.380

Tempelhof-Schéneberg 9,52% 776 387 1.163 1.133 30 1.780 -617

Treptow-Kdpenick 6,98% 250 172 422 831 -409 1.306 -884

Berlin insgesamt 100,00% 3.960 5.107 9.067 11.907 18.707

*  Quelle: Amt fur StatistikBerlin-Brandenburg, Bevélkerungsstand am 31.07.2012 nach Bezirken
Nicht beriicksichtigt werden Jugendeinrichtungen (fir unbegleitete Minderjahrige in der WupperstraBe mit 40 Platzen) und die Notunterkiinfte. Da die Tabelle Uber Excel errechnet wird, kénnen Rundungsfehler auftreten.
Die Tabellenwerte werden Uber Excel errechnet, es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.

Stand: 08.02.2013
Seite: 1




	Anschreiben UA Bezirke
	Konzept Unterbringung Flüchtlinge 
	Anlage 1 Unterbringung Flüchtlinge Bezirke 
	Anlage 2 Belegungs- und Jahresprognose BUL Januar 13
	Anlage 3 Kapazitäten Asylbewerber



